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Publikationsauftrag 

Per Mail an Anzeiger Konolfingen 

Auftrag Publikation Baugesuch SB Immo, Kernenriedstrasse 1, 3421 Lyssach 

Ausgaben Anzeiger vom 14. Januar 2021 und 21. Januar 2021 

Rechnung mit Vermerk eBau-Nr 2020-3379 an Regierungsstatthalteramt Bern-

Mittelland, Poststrasse 25, 3071 Ostermundigen 

Publikationstext: 

Gemeinde Biglen 

Baupublikation 

Bauherrschaft: SB Immo, Kernenriedstrasse 1, 3421 Lyssach 

Projektverfasser: Architekturhangar GmbH, Länggasse 4, 3600 Thun 

Bauvorhaben: Neubau von zwei Einfamilienhäusern mit Autounterstand 

Standort: Biglen, Rybiweg, Parzellen-Nr. 305, Wohnzone W2, Koordinaten 

2'614'258/1'197'326 

Gewässerschutzbereich B 

Gewässerschutzmassnahmen: 

Schmutzwasser: Anschluss an die Gemeindekanalisation / ARA 

Meteorwasser: gemäss Versickerungskonzept 
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Ausnahme: 

Unterschreitung des Strassenabstandes, Art. 80 SG 

Auflage- und Einsprachefrist: 15. Februar 2021 

Auflagestelle: Gemeinde Biglen, Hohle 19, 3507 Biglen 

Es wird auf die Gesuchsakten und auf die aufgestellten Profile verwiesen. 

Einsprachen und Rechtsverwahrungen sowie Lastenausgleichsbegehren sind schriftlich 

und begründet beim Regierungsstatthalteramt Bern-Mittelland, Poststrasse 25, 3071 Oster-

mundigen einzureichen. 

Lastenausgleichsansprüche, die nicht innerhalb der Auflage- und Einsprachefrist angemel-

det werden, verwirken (Art. 31 Abs. 4 BauG). 

Bei Kollektiveinsprachen oder vervielfältigten und weitgehend identischen Einsprachen ist 

anzugeben, wer befugt ist, die Einsprechergruppe rechtsverbindlich zu vertreten (Art. 35b 

BauG). 
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